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Legende

Hochwasserrisikogebiete
Hochwasserrisiko HQ10/20 (hoch)

Hochwasserrisiko HQ100 (mittel)

Schutzmaßnahmen linear

Regionale Maßnahmenplanung - Umsetzung HWRMP
(Quelle: LfU, Stand: 2022)

Schutzmaßnahmen punktuell

Schutzmaßnahmen flächig

!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

Untersuchungsräume (UR)

Hochwasserschutzeinrichtungen

Hinweis:
Alle Deichvorländer sind im Land Brandenburg als Überschwemmungsgebiete
nach § 76 WHG ausgewiesen. Die Überschwemmungsgebiete entsprechen
weitgehend den Gebieten mit mittlerem Hochwasserrisiko (HQ100).

Hauptdeich

Nebendeich

mobile / stationäre Hochwasserschutzwand

Sonstiges
Ausgewiesene Überschwemmungsgebiete nach § 76 WHG
(Quelle: LfU, Stand: 2024)

Gewässer-km (nachrichtliche Übernahme WMS-Dienst 
der Landesvermessung und Geoinformation Brandenburg)!(
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Gewässernetz

Standgewässer / Seen im Land Brandenburg
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